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Implantatprothetik
Bei der Nachsorge werden Behandler oft 
mit einer ganzen Reihe biologischer, 
mechanischer oder technischer Kompli-
kationen konfrontiert. Von Dr. Ramona 
Buser, Bern, Schweiz.

Showroom-Eröffnung in Wien
Am 25. September wurde in der Wiener-
bergstraße 11 der neue Showroom von 
Dentsply Sirona feierlich eröffnet. Auf 
über 250 m² werden hier innovative Den-
taltechnologien präsentiert.

E-matic by U 6000
Die moderne Behandlungseinheit mit 
der selbstfahrenden Zahnarzteinheit 
von Ultradent basiert auf der erfolg-
reichen Premium-Behandlungseinheit 
U 6000. Doch vieles ist neu.Seite 8 ff Seite 11 Seite 12
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  Optimale Lagerverwaltung
  Patientendatenübernahme
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ANZEIGE

LINZ – Vom 4. bis 6. Oktober fand 
im Linzer Palais des Kaufmänni-

schen Vereins der diesjährige Öster-
reichische Zahnärztekongress statt. 
Die veranstaltende Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Oberösterreich sowie Kongressprä-
sident Prim. DDr. Michael Malek, 
Vorstand der Klinik für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie am 
Kepler Universitätsklinikum Linz 

luden in die oberösterreichi-
sche  Landeshauptstadt  ein, 
um die Frage „Wieviel Chi-
rurgie braucht die Zahnheil-
kunde?!“ zu diskutieren.

In Workshops wurden be-
gleitend  zum  wissenschaft-
lichen Vortragsprogramm die 
aktuellsten Inhalte der Zahn-
heilkunde mit hoher Praxis-
relevanz  sowohl  für  Zahn-
ärzte als auch für Assistentin-
nen behandelt. Für Letztere 
gab es am Freitag und Sams-
tag ebenfalls spezielle Vor-
träge. 

In der kongressbegleiten-
den Dentalausstellung mit fast 
80 Ausstellern erhielten die 
Teilnehmer in gewohnter 
Weise ausführliche Informa-
tionen  zu  aktuellsten  Ent-

wicklungen und technischen Inno-
vationen. 

Einen ausführlichen Nachbe-
richt lesen Sie in der nächsten, am 
7. November erscheinenden Aus-
gabe der Dental Tribune Österreich. 
DT

43. Österreichischer 
Zahnärztekongress

„Wieviel Chirurgie braucht die Zahnheilkunde?!“

WIEN – Drei Jahre nach Einführung 
der Gratiszahnspange stoßen die 
Sozialversicherungsträger an ihre 
Budgetgrenzen. Grund dafür ist der 
große Ansturm, wodurch den Kas-
sen in einigen Fällen eine zuge-
sicherte Kostenübernahme nicht 
mehr möglich ist.

Im Sommer 2015 wurde die ös-
terreichweite Gratiszahnspange für 
Kinder und Jugendliche mit Zahn-
fehlstellungen eingeführt. Wie di-
verse Berichte der letzten Monate 
belegten, wurde das Angebot von 
Familien sehr gut angenommen. 
Zu gut, wie sich jetzt herausstellt!

Denn, was bei der Einführung 
der Gratiszahnspange offensichtlich 
nicht kommuniziert wurde, ist, dass 
die Sozialversicherungsträger kein 
grenzenloses Budget zur Verfügung 
haben. So können sie jährlich ledig-
lich 80 Millionen Euro für die Be-
handlungen von Zahn- bzw. Kiefer-
fehlstellungen ausgeben. Je größer 
die Nachfrage, umso kleiner die Kos-
tenerstattung für den einzelnen An-
tragsteller.

Einigen Tiroler Familien wurde 
durch die TGKK bereits mitgeteilt, 
dass bei der Zahnspange ein größe-
rer Eigenanteil nötig sei und die 
Kostenerstattung geringer ausfällt, 
als zunächst angenommen, so die 
Tiroler Tageszeitung. Dieser liegt 

bei ca. 400 Euro. Eine vollständige 
Zuzahlung beschränke sich jedoch 
von Anfang an auf Patienten mit 
Fehlstellungen der Grade IOTN 4 
und 5 bei Kindern und Jugendli-
chen unter 18 Jahren. Darüber hi-
naus kann die Gratiszahnspange 

nur in Anspruch genommen wer-
den, wenn die Behandlung bei 
Zahnärzten durchgeführt wird, die 
Vertragspartner für Kieferorthopä-
die sind. DT

Quelle: ZWP online

Gratiszahnspange überfordert die Krankenkassen
Gedeckeltes Budget hat Auswirkungen auf die Kostenerstattung.

WIEN – Mit einem überfallartig ein-
gebrachten Gesetzesentwurf hat die 
Regierung Anfang Juli weitreichende 
Änderungen in der Sozialversiche-
rung und damit einen Frontalangriff 
auf die Gesundheitsversorgung der 
Wiener eingeleitet. „Es handelt sich 
aus unserer Sicht nicht nur um einen 
verfassungswidrigen Eingriff in die 
Selbstverwaltung. Mit den jetzigen 
Vorgaben werden außerdem neue 
Projekte jeglicher Art zunichte ge-
macht. Das reicht von weiteren Pri-
märversorgungszentren über den 
Ausbau der Wundversorgung bis
hin zu Schmerzzentren für die Wie-
ner Bevölkerung“, bringt es Ingrid 
Reischl, Obfrau der Wiener Gebiets-
krankenkasse (WGKK) auf den 
Punkt. Fazit: „Der Bundesrat ist auf-
gefordert, dieses Gesetz im Sinne der 
Patienten nicht zu beschließen“, so 
Reischl.

Hintergrund
Mit dem nun vorliegenden Ge-

setzesentwurf werden neue Bauvor-
haben in den Gesundheitseinrich-
tungen der Versicherungsträger ge-
stoppt. Diese Einrichtungen werden 
Jahr für Jahr von Tausenden Pa-
tienten genutzt. Im Falle der WGKK 
stehen damit der Ausbau und die 
Modernisierung der Hämato-Onko-
logie im Hanusch-Krankenhaus so-
wie die Errichtung einer Kinder-
ambulanz im Gesundheitszentrum 
Süd der WGKK vor dem Aus. Leid-
tragende sind die Versicherten. 
Dabei versorgt das Hanusch-Kran-
kenhaus im Bereich der Hämatolo-
gie und Onkologie immerhin rund 
20 Prozent der stationären Patienten 
in Wien. Gemeinsam mit den vorge-
lagerten hämatologischen Facham-
bulanzen in den WGKK-Gesund-
heitszentren werden 50 Prozent, also 
die Hälfte der Betroffenen, in den 
Einrichtungen des Gesundheitsver-
bundes der WGKK betreut.

Gesundheitsreform 
zu Grabe getragen

Es gelte ausschließlich das Diktat 
des ausgeglichenen Budgets. Die fi -
nanzielle Gebarung werde über die 
Gesundheitsversorgung der Men-
schen gestellt, so Reischl, die in die-
sem Zusammenhang einmal mehr 
auf die Herausforderungen in einer 
Großstadt verweist. „Hier wird die 
Gesundheitsreform zu Grabe getra-
gen und damit neue, moderne An-
sätze, um etwa die Spitalsambulan-
zen zu entlasten.“ Die Tatsache, dass 

Frontalangriff 
Stopp für Bauprojekte, 
Spardiktat auf Kosten 

der Versicherten.
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Generalthema: „Wieviel Chirurgie  

braucht die Zahnheilkunde?!“

© Marian Weyo/Shutterstock.com

Fortsetzung auf Seite 2 rechts unten 
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WIEN – Der Oberste Gerichtshof 
hat kürzlich entschieden, dass in die 
Berechnung des Wochengeldes, das 
der Mutter für die Zeit des Mutter-
schutzes, also grundsätzlich acht 
Wochen vor und acht Wochen nach 
der Geburt des Kindes zusteht, vor 
Meldung der Schwangerschaft regel-
mäßig geleistete Überstunden sowie 
Sonn- und Feiertagsentgelte mit 
einzubeziehen sind. Dies war 
bis jetzt nicht der Fall. Der Ar-
beitgeber ist hier für die rich-
tige Ausstellung der Arbeits- 
und Entgeltbestätigung 
verantwortlich und 

hat die geänderte Praxis ab 
nun zu berücksichtigen. 

Nachverrechnung möglich
Haben Frauen bereits Wochen-

geld erhalten, dann können sie von 
der zuständigen Krankenkasse eine 
Nachverrechnung verlangen, und 
zwar rückwirkend bis zu zwei Jahre. 
Der Arbeitgeber hat hier eine korri-
gierte Arbeits- und Entgeltbestäti-
gung auszustellen, bei der auch 
Überstunden sowie Sonn- und 

Feiertagsentgelte berücksichtigt 
werden müssen. DT

Quelle: Ärztekammer für Wien

Gesetzeslücke geschlossen
Einbezug von Überstunden und Sonn- und Feiertagsentgelten 

in das Wochengeld.

WIEN – Dr. med. univ. Thomas 
Horejs, Präsident der Österreichi-
schen Zahnärztekammer, über-
nimmt den Vorsitz in der BUKO 
vom bisherigen Präsidenten Mag. 
med. vet. Kurt Frühwirth, der zu-
gleich Präsident der Tierärztekam-
mer ist.

Dr. Horejs dankt seinen Vorgän-
gern für ihren Einsatz für die Freien 
Berufe in den vergangenen Jahren: 
„Sie haben es geschafft, in der Öf-
fentlichkeit ein Bewusstsein zu 
schaffen, wie wichtig die Arbeit der 
Freien Berufe für Österreich ist. Ge-
rade die neueste Studie zeigt ja, dass 
sich auch unsere jungen Berufsein-
steiger die Selbstständigkeit wün-
schen.“ 

Selbstständigkeit 
muss erhalten bleiben

Als Hauptziel für seine Präsi-
dentschaft der BUKO nennt Dr. 
Horejs das Eintreten für die Frei-
berufl ichkeit. „Wir wollen auch in 
Zukunft österreichweit Hausärzte 
am Land und Zahnärztinnen im 

Ort haben, dafür werde ich mich 
mit aller Kraft einsetzen. Ärzte, 
Apotheker, Notare, Patentanwälte, 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Tier-
ärzte, Zahnärzte und Ziviltechniker 
erbringen für die österreichische 
Bevölkerung wichtige Leistungen 
der Daseinsvorsorge persönlich 
und in hoher Qualität. Freiberuf-
lichkeit, also die Selbstständigkeit, 
ist das eigentliche Markenzeichen 

der Freien Berufe und das soll so 
bleiben.“

Appell an die Regierung 
Anlässlich der österreichischen 

EU-Ratspräsidentschaft  appelliert 
BUKO-Präsident Dr. Horejs an die 
Regierung. „Treten Sie dafür ein, 

dass Selbstständige in den Freien Be-
rufen weiterhin in ganz Österreich 
zu fi nden sind und es nicht – wie in 
anderen EU-Ländern zu beobachten 
– zu großen Konzernen in den Bal-
lungszentren kommt. Dort sehen 
wir, dass der Ruf nach Wettbewerb in 
kürzester Zeit zu Monopolen durch 
internationale Konzerne führt.“ DT

Quelle: BUKO

Thomas Horejs neuer Präsident der BUKO
Stabwechsel bei der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO).

WIEN – Die MedUni Wien ist eine 
Kooperation mit der University of 
Dental Medicine, Yangon, eingegan-

gen. Die Universitätszahnkliniken 
Wien und Yangon unterzeichneten 
dazu im Beisein des Ministry of 

Health and Sports Myanmar im 
Rahmen des 13th IDCMR Congress 
(International Dental Collaboration 
of the Mekong River Region) in 
Yangon (Myanmar) einen „Letter 
of Agreement on Academic Coope-
ration“.

Univ.-Prof. DDr. Andreas Mo-
ritz, Leiter der Universitätszahnkli-
nik Wien, hielt die Keynote Lecture 
zum Thema Hartgewebspräparation 
mit dem Laser. Ein von Österreich 
gespendeter Diodenlaser wurde an 
der University of Dental Medicine in 
Yangon offi ziell in Betrieb genom-
men. Univ.-Prof. Moritz leitete ge-
meinsam mit Dr. Christoph Kurz-
mann einen Laser-Hands-on-Work-
shop für das Personal der Universi-
tätszahnklinik Yangon.

Die Kooperation umfasst In-
halte in Wissenschaft, Klinik und 
Lehre. DT

Quelle: MedUni Wien

Österreichisch-myanmarische Zusammenarbeit
Die Medizinische Universität Wien kooperiert 

mit der University of Dental Medicine in Yangon, Myanmar. 

Sonn- und Feiertagsentgelte mit 
einzubeziehen sind. Dies war 
bis jetzt nicht der Fall. Der Ar-
beitgeber ist hier für die rich-
tige Ausstellung der Arbeits- 
und Entgeltbestätigung 
verantwortlich und 

hat die geänderte Praxis ab 

Überstunden sowie Sonn- und 
Feiertagsentgelte berücksichtigt 
werden müssen. DT

© AlexLMX/Shutterstock.com

der Sozialversicherung außerdem 
ein Personalaufnahmestopp verord-
net wird, werde sich in einer schlech-
teren Servicequalität niederschlagen, 

so Reischl abschließend. „Auch hier 
gehen die Veränderungen zulasten 
der Versicherten, Patientinnen und 
Patienten. Und das, obwohl die Ver-
waltungskosten der österreichischen 

Sozialversicherung im internationa-
len Vergleich nachweislich gering 
sind.“ DT

Quelle: Wiener Gebietskrankenkasse

 Fortsetzung von Seite 1: „Frontalangriff“

                                         
Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine durch gängige Nennung der männlichen 
und weiblichen Bezeichnungen verzichtet wurde. Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf 
Männer und Frauen.

GRAZ – Beschwerden, Anzeigen, 
Berufsverbot – seit letztem Jahr er-
mittelte die Grazer Staatsanwalt-
schaft gegen den Kärntner Zahn-
arzt. Nun sollten zwei Prozesse be-
ginnen. Kein leichtes Unterfangen, 
da sieben Richter wegen Befangen-
heit ablehnten.

Die Richter gaben an, dass sie 
die Prozesse nicht führen könnten, 
da sie entweder mit dem Zahnarzt 
oder aber seiner Ehefrau bekannt 
sind, wie die Kleine Zeitung berich-
tet. Letzteres verwundert nicht, da 
die Frau selbst im Justizwesen tätig 
ist. Erst die achte zufällig gewählte 
Richterin wird sich der Prozesse um 
den Zahnarzt annehmen. 

Sie soll nun in zwei sehr 
unterschied lichen Verfahren Urteile 

fällen: In dem einen Fall wird der 
Zahnarzt wegen eines Behand-
lungsfehlers auf Schmerzensgeld 
verklagt, in dem anderen tritt er 
selbst als Kläger auf. Hierbei geht 
es um offene Rechnungen einer 
Pa tientin.

Dem Zahnarzt wurde im ver-
gangenen Jahr nach mehr als 
100 Beschwerden über unsach-
gemäße Behandlungen, Körperver-
letzung und überhöhte Honorare 
das Berufsverbot verhängt. Ob wei-
tere Fälle vermeintlich geschädigter 
Patienten vor Gericht behandelt 
werden, ist noch nicht bekannt.

Bis zur Urteilsverkündung gilt 
die Unschuldsvermutung. DT

Quelle: ZWP online

Kärntner Zahnarzt: 
Sieben Richter lehnen Prozess ab
Mediziner erhielt nach mehr als 100 Beschwerden Berufsverbot.

Dr. med. univ. Thomas Horejs (rechts) und Mag. med. vet. Kurt Frühwirth.

© BUKO

V. l.: Univ.-Prof. DDr. Andreas Moritz mit Myint Htwe (Union Minister of Health and 
Sports) und Philip Schönthal (Honorargeneralkonsul der Republik von Myanmar).

© MedUniWien



Sinius ist nicht nur kompakt und platzsparend, sondern bedeutet für Sie efektiven Zeitgewinn und mehr Behand-

lungsfreiraum. Die integrierte Endodontiefunktion garantiert Ihnen bessere Arbeitsabläufe und damit einen höheren 

Behandlungserfolg. Mit den integrieren reziproken Feilensystemen, welches ausschließlich für Behandlungseinheiten 

von Dentsply Sirona zur Verfügung steht, ermöglicht Ihnen Sinius die einfache und schnelle Verwendung der  

gängigen Feilensysteme. Die Feilenbibliothek lässt sich problemlos durch weitere Feilensysteme ergänzen. Mit  

Sinius haben Sie den gesamten Workflow perfekt im Blick und arbeiten absolut hygienisch, sicher und eizient.

dentsplysirona.com

Eizient bis an die Wurzel

Sinius

Günstige 
Gelegenheit!

Austauschvorteile 
nutzen!


